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Durch die Föderalismusreform I wurde
die konkurrierende Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für die Besoldung und
Versorgung der Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes aufgehoben (früherer Arti-
kel 74 a GG). Die Regelung des Besol-
dungs- und Versorgungsrechts der Beam-
tinnen und Beamten des Landes obliegt
seit dem 1. September 2006 den Ländern.

Das „Erste Gesetz zur Modernisie -
rung des Dienstrechts in Hessen“
(1. DRModG) wurde am 18. November
2010 vom Hessischen Landtag verabschie-
det. Es wurde am 2. Dezember 2010
(GVBl. I S. 410) verkündet und trat am
1. Januar 2011 in Kraft. Die Zerstückelung
des hessischen Gesetzgebungsverfahrens
in zwei Teile hatte auch einen klaren
Grund: Als Kernstück dieses Gesetzes
sollte die Anhebung der Altersgrenzen für
den Eintritt in den Ruhestand schnellst-
möglich umgesetzt werden. Mit der GdP-
Initiative für eine besondere Staffelung der
besonders belastenden Dienste (zehn, 15
und 20 Jahre) ist eine Regelung geschaffen
worden, die trotz Verschlechterung die be-
sonders belastenden Dienstjahre berück-
sichtigt und in gerechter Weise differen-
ziert. Viele Insider stellen sich allerdings
mittlerweile die Frage, ob der überborden-
de Verwaltungsaufwand der Zeiterfassun-
gen und Mitteilungsvorgänge dem tatsäch-

lichen Effekt entspricht. Unökonomische
Transaktionskosten haben wir ohnehin
schon zu viel in unserer Polizei.

Nunmehr haben die Fraktionen von
CDU und FDP zum Jahresende 2012 das
sogenannte „Zweite Gesetz zur Moder -
nisierung des Dienstrechts in Hessen“
(2. DRModG) vorgelegt und es stellt sich
aus Sicht der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten auch deswegen zwingend die
Frage, ob dieses Gesetz tatsächlich mo-
dern und zukunftsweisend ist und den be-
sonderen beamtenrechtlichen Umständen
des Polizeivollzugsdienstes gerecht wird.

Ich erinnere mich noch gut an die GdP-
Gespräche mit dem damaligen Innenmi -
nister Volker Bouffier im Jahr 2005. Wir
machten seinerzeit auf das Dilemma auf-
merksam, dass unsere operativen Einhei-
ten wegen einer nicht nachvollziehbaren
bundesgesetzlichen Regelung keine Er-
schwerniszulagen (DUZ) erhalten wür-
den, obwohl die Kolleginnen und Kollegen
auch rund um die Uhr, teilweise sogar
kurzfristig und deswegen noch belasten-
der, eingesetzt würden. Auf unseren Ein-
wand entgegnete Bouffier, dass ihm wegen
mangelnder Zuständigkeit die Hände ge-
bunden seien. Seit dem 1. September 2006
hätte es diese Landesregierung in der
Hand gehabt, diese Ungerechtigkeit zu än-
dern. Auch im neuen 2. DRModG gibt es
keine Anzeichen, der eigenen Einsicht zu
folgen. Bei dem Thema DUZ herrscht in
Hessen überhaupt Stillstand. Seit 2004 er-
folgte keine Anpassung der Regelsätze
mehr. Währenddessen ist im Bundes-
durchschnitt der Stundensatz für die Sonn-
tagsarbeit um gut 20 Cent angehoben wor-
den. Die gegenwärtigen Sätze für Nacht-
und Wochenendzuschlag sind antiquiert
und bewegen sich im  Verhältnis zur freien
Wirtschaft auf einem Mininiveau von 77
Cent bzw. 1,28 Euro.  Ist das die moderne
Dienstrechtsreform in Hessen? 

Auch die notwendigen Gesetzesrepa -
raturen infolge der europarechtlichen
Rechtsprechung sind nur unvollständig be-
handelt, denn beispielsweise ist die Frage
der Unverfallbarkeit des Erholungsur-
laubs im Falle längerer Erkrankung bzw.
zur finanziellen Abgeltung bei der Ruhe-

standsversetzung unberücksichtigt geblie-
ben. 

Und was ist mit einer modernen und zu-
kunftsweisenden Wochenarbeitszeit? Ei-
ne Wochenarbeitszeit, die der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf entgegenkom-
men und eine andere demografische Ent-
wicklung begünstigen könnte.  Selbst Ro-
land Koch, Hessens ehemaliger Minister-
präsident, sprach 2003 nur von „vorüber-
gehenden Belastungen“, die man der Be-
amtenschaft zumuten würde. Mittlerweile
sind zehn Jahre ins Land gegangen und ich
kann an dieser Stelle sehr nachdrücklich
versichern: Das haben meine Kolleginnen
und Kollegen nicht vergessen und das wer-
den sie nicht vergessen!

Zu einer wirklichen Dienstrechtsreform
gehören für die GdP nicht nur technokrati-
sche, redaktionelle und europarechtliche
Anpassungen, sondern beamtenrechtliche
Regelungen, die dem Wort Dienstrechts-
reform auch im Sinne einer Einstellung des
„Auf den Anderen zu gehen“ gerecht wer-
den. Auch vor dem Hintergrund des schär-
fer werdenden Wettbewerbs um die zu-
rückgehende Zahl qualifizierter Schulab-
gänger sollte der Gesetzgeber sich lieber
die Frage stellen: „Was kann ich (künfti-
gen) Polizistinnen und Polizisten bieten?“
Mit dem Hineinversetzen in die Interes-
senlagen der Polizeibeschäftigten entsteht
dann ein wahrhaftiger Fürsorgeanspruch,
der letztlich im Zuge einer verbesserten
dienstlichen Qualität auch dem Dienst-
herrn und somit den Bürgerinnen und Bür-
gern zugute kommt.

Aber diese Landesregierung bleibt sich
treu: Immer wieder fundamentale Ein-
schnitte und strukturelles Misstrauen ge-
genüber den Beschäftigten: In einem neu-
en § 81 Abs. 2 HPVG sollen nur noch
Grundsätze der Arbeitsplatz- und Dienst-
postenbewertung der Mitwirkung unter-
liegen, eben nicht mehr alle Aspekte. Die-
se erneute Beschneidung von Mitbestim-
mung sind weitere Tritte gegen die Perso-
nalräte, weitere Tritte gegen die Kollegin-
nen und Kollegen und weitere Tritte gegen
professionelle Führungsmaximen. Motiva-
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tion und Engagement funktioniert nur mit
einer Führungskultur, die auf gegenseiti-
ges Vertrauen und Identifikation mit der
eigenen Behörde setzt.

„Ein leistungsstarker öffentlicher
Dienst ist für ein erfolgreiches Land un-
verzichtbar. Motivierte und engagierte
Mitarbeiter brauchen hervorragende Rah-
menbedingungen“, lautet die Einlaufzeile
der CDU-Pressemitteilung vom 14. De-

zember 2012 zum 2. DRModG und genau
das werden wir einfordern! 

Euer
Jörg Bruchmüller
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ENTWURF DES ZWEITEN DRMODG

Eine kurze Zusammenfassung
des vorgelegten Entwurfes

Hessisches Beamtengesetz

In § 59 Abs. 1 HBG wird die dienstli-
che Beurteilung gesetzlich verankert.

Die Dienstbefreiungsmöglichkeiten
für gewerkschaftliche Betätigung bleiben
nach § 69 Abs. 3 HBG erhalten. Jedoch
wurde die analoge Anwendung für den
Tarifbereich gestrichen. Deshalb werden
auch die Regelungen in den §§ 1 und 16
HUrlVO wegfallen. Die Folge ist, dass es
für die Tarifbeschäftigten nur noch die
acht Tage nach § 29 TV-H gibt.

Die Ruhestandsregelungen (jetzt § 112
HBG) wurden nicht verändert.

Besoldungsrecht
Es gibt nun ein eigenes Hessisches Be-

soldungsgesetz.
Der Grundsatz der funktionsgerech-

ten Besoldung und die Regelungen zu
den Stellenplanobergrenzen bleiben un-
verändert.

Die Besoldungstabelle wird umgestal-
tet. Statt den Besoldungsdienstaltersstu-
fen soll es zukünftig acht Erfahrungsstu-
fen geben. Anmerkung: Hierzu sind je-
doch noch Klarstellungen hinsichtlich der
Zuordnung der Erfahrungsstufe nach ei-
ner Beförderung erforderlich.

Es soll gesonderte Regelungen zur
Überleitung in die neue Besoldungsta-
belle oder ggf. in eine Überleitungsstufe
ohne Besoldungsverluste geben.

Die Polizeizulage bleibt erhalten, ist
jedoch nicht ruhegehaltswirksam.

Ebenfalls bleibt die Sonderzuwendung
(ugs. Weihnachtsgeld) bestehen.

Versorgungsrecht
Die Höhe des Ruhegehaltes wird auf

71,75 Prozent festgeschrieben. Die beste-

henden Abschlagsre-
gelungen bei vorzeiti-
gem Ruhestand wer-
den übernommen.

Die Ausgleichs-
zahlung in Höhe von
4091 Euro für Voll-
zugsbeamte wird in
§ 21 HBeamtVG ge-
regelt.

In § 65 wird es das
Recht auf Versor-
gungsauskunft veran-
kert.

Neu geregelt wird
in den § 76 ff die
Mitnahme von Versorgungsansprüchen
(Altersgeld) bei einer Beendigung des
Beamtenverhältnisses. Voraussetzungen
sind mindestens fünf Jahre ruhegehaltsfä-
hige Dienstzeit und die Regelaltersgrenze
ist erreicht und ein Antrag liegt vor. 

Die Kindererziehungszeit wird nach
§ 6 nur für ein halbes Jahr als ruhegehalts-
fähige  Dienstzeit anerkannt und nur für
Kinder, die vor 1992 geboren wurden.
Für später geborene Kinder gibt es nach
§ 56 lediglich einen finanziellen Kinder-
erziehungszuschlag von 80 Euro für das
erste Kind, weitere fünf Euro für das
zweite Kind und zehn Euro ab dem drit-
ten Kind. Anmerkung: Wo bleiben hier
die Förderung der Familien und Anreize
zur Entscheidung für Kinder?

Arbeitszeit
In der HAZVO bleibt es leider bei der

bisherigen Wochenarbeitszeit von 42
Stunden. Die Gutschriftmöglichkeiten
auf das Lebensarbeitszeitkonto sollen
eingeschränkt werden, da die Abwesen-
heitszeiten wegen Kur oder Heilbehand-
lungen ab der 7. Woche nicht mehr be-
rücksichtigt werden dürfen.

Urlaubsverordnung
§ 14a HUrlVO ist noch immer nicht ge-

ändert. Hier müssen nun unbedingt die
zwei zusätzlichen Tage Zusatzurlaub für
Schichtdienstleistende aufgenommen
werden und zwar so, dass alle mit ihrem
normalen Schichtdienst die sechs Tage
erreichen können.

Anmerkung: Hierfür wird sich die GdP
weiter einsetzen, ebenso wie für die über-
fällige Erhöhung der DuZ-Sätze.

Personalvertretungsrecht

Die Mitwirkung des Personalrates bei
der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbe-
wertung (§ 81 HPVG) soll sich zukünftig
nur noch auf deren Grundsätze beschrän-
ken. Anmerkung: Hier drängt sich der
Verdacht auf, dass die Landesregierung
eine einheitliche Dienstpostenbewertung
plant, die Mitarbeiter und deren Vertre-
tungen aber nicht beteiligen will.
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